
ist indes kein Novum in der Geschichte
des Streites um verbrauchende Embryo-
nenforschung. Der Blick nach England
zeigt ähnliche Phänomene. Natürlich
wurden auch dort seit Jahren bioethische
Debatten geführt, kam der Schritt vom
Dezember 2000, den Weg für das thera-
peutische Klonen mit embryonalen
Stammzellen gesetzlich zu ebnen, nicht
über Nacht. Dennoch: Das therapeutische
Klonen war kein Thema, das die Englän-
der in dem Maße beschäftigte, wie man es
angesichts der Folgen der Entscheidung
für die Gesellschaft hätte erwarten müs-
sen. Dieser Zustand hat sich auch nach
der Entscheidung des britischen Parla-
mentes nicht verändert. Aus den engli-
schen Zeitungen ist die Thematik weitge-
hend verschwunden. Die Leserbriefseiten
verzeichnen kaum noch Reaktionen. Zur
Begründung führen die Redaktionen an,
die Engländer seien pragmatisch im Um-
gang mit der Moral und nicht interessiert
an Diskussionen über intellektuelle Kon-
sequenzen. Die Lage scheint damit klar:
Die Kernfrage besteht in Großbritannien
darin, ob etwas funktioniert.

Funktioniert es? Diese Überlegung
dürfte es auch gewesen sein, die Bundes-
kanzler Gerhard Schröder leitete, als er
unlängst in der Zeitung Die Woche den
Beitrag „Der neue Mensch“ veröffent-
lichte. Funktioniert es, die deutsche Öf-
fentlichkeit für das therapeutische Klo-
nen mit embryonalen Stammzellen zu ge-
winnen? Welche Stimmung herrscht?
„Wie soll sich“, fragt Schröder, „die Poli-
tik in diesem geradezu existenziellen

Natürlich gab es schon viele Jahre mah-
nende Stimmen: Die Biomedizin, so ihre
Kritiker seit den frühen Neunzigern,
stecke erst in den Kinderschuhen. Die
Fragen, die eines Tages mit den fort-
schreitenden Errungenschaften der Wis-
senschaft auf die Menschheit zugekom-
men seien, seien von einer Brisanz, die es
so zuvor noch nie gegeben habe.

Gut zehn Jahre später steht die Welt
tatsächlich an einer Schwelle, die, so sie
überschritten wird, geeignet ist, das Bild
vom Menschen von Grund auf umzudeu-
ten. Auch Deutschland befindet sich in
diesen Wochen an einem Scheidepunkt –
und merkt es möglicherweise noch nicht
einmal. Natürlich sind die Zeitungen –
bezeichnenderweise vor allem die Feuil-
letons – voll von Essays und Kommenta-
ren zum therapeutischen Klonen. Doch
der von Politik, Wissenschaft und auch
Kirchen lautstark geforderte Diskurs
über die Frage: Kann es legitim sein,
menschliches Leben zu erzeugen mit dem
Ziel, es zur Forschung und Heilung zu
verzwecken? vollzieht sich in einer merk-
würdigen Unbeteiligtheit weiter Teile der
Gesellschaft. Wenn Bundeskanzler Ger-
hard Schröder sich in dieser Situation zu-
dem offen dafür ausspricht, die bioethi-
sche Debatte nicht den besonders klugen
und ethischen Leuten zu überlassen, stellt
sich die Frage, die der CDU-Bundestags-
abgeordnete Hüppe in einem Gespräch
mit dem Rheinischen Merkur auf den
Punkt bringt: „Ja, wem denn dann?“

Die Tatsache eines „Kaum-Diskurses“
trotz des Rufes nach Auseinandersetzung
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Spannungsfeld verhalten? Muss sie alles
erlauben, was wissenschaftlich und tech-
nisch möglich und möglicherweise nütz-
lich ist? Oder soll sie verbieten, was auch
nur die geringste Möglichkeit des Miss-
brauchs offenlässt?“ Nur wenige Zeilen
später antwortet der Bundeskanzler be-
reits: „Eine Politik ideologischer Scheu-
klappen und grundsätzlicher Verbote
wäre nicht nur unrealistisch. Sie wäre
auch unverantwortlich.“

Ein zweiter Vortastversuch der Regie-
rung in Sachen therapeutisches Klonen
ließ nicht lange auf sich warten. Er er-
folgte nur wenig später durch die Äuße-
rungen des gerade ernannten Staatsmi-
nisters fur Kultur, Julian Nida-Rümelin.
Bekanntermaßen haben sie einen Auf-
schrei der Empörung ausgelöst. In einem
Beitrag für den Berliner Tagesspiegel er-
klärte der frühere Professor am Zentrum
für Ethik in Tübingen, das Kriterium der
Menschenwürde lasse sich nicht auf Em-
bryonen ausweiten. Menschenwürde be-
deute, dass keinem menschlichen Wesen
die Selbstachtung genommen werden
dürfe. Die Selbstachtung eines Embryos
lasse sich jedoch nicht beschädigen. In-
zwischen hat Nida-Rümelin seinen Kriti-
kern in der Süddeutschen Zeitung erneut
geantwortet. Von seinen Äußerungen hat
er dabei substanziell nichts zurückge-
nommen.

Es darf bezweifelt werden, dass man in
Berlin mit einem derart breiten gesell-
schaftlichen Widerspruch für Nida-Rü-
melins Thesen gerechnet hatte. Wolfgang
Schäuble etwa bezeichnete, ebenfalls im
Tagesspiegel, die Argumentation des Mi-
nisters als „haarsträubend“. Die Men-
schenwürde sei unveräußerlich, unan-
tastbar und unverfügbar. Für die Genfor-
schung stellten sich existenzielle Abwä-
gungsfragen. Eine Grenze bleibe jedoch:
Anfang und Ende menschlichen Lebens
stünden außerhalb menschlicher Verfü-
gung. Aufgrund ähnlicher Überzeugun-
gen hatte die frühere Bundesgesundheits-

ministerin Andrea Fischer jegliche Em-
bryonenforschung – Präimplantations-
diagnostik (PID) wie therapeutisches Klo-
nen mit embryonalen Stammzellen – ab-
gelehnt und ein Fortpflanzungsmedizin-
gesetz in Aussicht gestellt. Die Rinder-
seuche BSE hat bekanntlich sie und Bun-
deslandwirtschaftsminister Funke zum
Rücktritt gezwungen.

Schröders Ethikrat
Von der neuen Gesundheitsministerin
Ulla Schmidt – dritter Vortastversuch der
Regierung beim therapeutischen Klonen
– kommen indes andere Töne. Unmittel-
bar nach ihrem Amtsantritt ließ die SPD-
Politikerin mitteilen, es werde zu einer
neuen Debatte über den Umgang mit der
Gentechnik kommen. Die Mitteilung von
Bundeskanzler Schröder, einen nationa-
len Ethikrat einsetzen zu wollen, dessen
Mitglieder er selbst beruft, dürfte der
jüngste Höhepunkt dieser Kehrtwen-
dung der Bundesregierung in biomedizi-
nischen Fragen sein. Schon regt sich Kri-
tik an der neuerlichen Chefsachen-Politik
Schröders. Die grüne Abgeordnete Mo-
nika Knoche bringt es auf den Punkt,
wenn sie kritisiert: „Der Gesetzgeber
kann Fragen dieses Ranges nicht einfach
an einen Ethikrat delegieren. Das Parla-
ment muss das Erbe bewahren, das in der
Verfassung niedergelegt ist: Die Würde
des Menschen ist unantastbar. Das ist die
Orientierungslinie.“

Doch was heißt das im Blick auf das
therapeutische Klonen? Heißt es, dass
auch der Embryo in frühesten Entwick-
lungsstadien uneingeschränkten Schutz
genießen muss? Oder ist damit auch ein
gestuftes Schutzmodell vorstellbar, das –
etwa bis zu einem Alter von 14 Tagen –
Forschungen am und mit dem Embryo
zulässt? Es ist ein Phänomen der Diskus-
sion, dass es offensichtlich schwer fällt,
den Begriff Menschenwürde auf die Da-
seinsform des Embryos weiterzudenken.
Dies scheint umso schwieriger vor einem

Seite 46 Die politische Meinung

Matthias Gierth



Hintergrund, der das Lebensrecht des
Embryos dem Wunsch von Kranken auf
Heilung gegenüberstellt. Besteht, so wird
gefragt, Parkinson-Kranken gegenüber
nicht sogar eine moralische Pflicht, alles
zu tun, um Heilung zu ermöglichen? Die
Diskussion kreist hier vor allem um die
Überlegung, wann menschliches Leben
beginnt.

Anfang und Ende
Mit solcher Frage nach der Schutzwür-
digkeit des Embryos ist zugleich aber
auch die nach dem Menschenbild über-
haupt gestellt. Was ist der Mensch? Als
wen begreifen wir ihn? Ist er in allen Sta-
dien seines Lebens unverfügbares Indivi-
duum – kurzum das, was die jüdisch-
christliche Tradition heilig nennt? Oder
darf er unter bestimmten Umständen
Mittel zum Zweck sein? Wie verändert
sich unsere Auffassung von ihm, wenn er
allein unter dem Blickwinkel von biologi-

schem Material betrachtet wird? Das
Dammbruchargument taucht auf: Ist es
wirklich so abwegig zu warnen, der
nächste Schritt sei die Diskussion um
Koma-Wachpatienten? Während ihre
Pflege Hunderttausende verschlingt,
könnte ihr Tod die Sozialkassen erleich-
tern und Organe für Patienten zur Verfü-
gung stellen, die so die Aussicht auf ein
beschwerdefreies Leben hätten. Nicht
von ungefähr wird gerade in den Län-
dern, in denen der Anfang des Lebens zur
Disposition steht, auch das Ende angetas-
tet.

Und die Zeit drängt. Schon warnen
deutsche Wissenschaftler davor, den in-
ternationalen Anschluss zu verlieren.
Forschungspolitiker wie die FDP-Bun-
destagsabgeordnete Ulrike Flach be-
fürchten Abwanderungsbewegungen.

Kann sich Deutschland vor diesem
Hintergrund überhaupt einen Sonder-
weg beim therapeutischen Klonen gegen
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Amerika, England, Japan und demnächst
auch Frankreich und Belgien leisten? Die
Notwendigkeit zu baldiger Entscheidung
sehen inzwischen auch die Parteien. Im
März hat der Deutsche Bundestag die
Thematik diskutiert. Zahlreiche Beobach-
ter gehen davon aus, dass wenn nicht
noch in dieser Legislaturperiode, so doch
zu Beginn der kommenden eine Entschei-
dung fallen wird, welchen Weg Deutsch-
land gehen will. Die Frage wird am Ende
heißen, ob das Embryonenschutzgesetz,
das derzeit jegliche verbrauchende For-
schung verbietet, geändert werden muss.
Auch die Frage nach der Zulassung der
Präimplantationsdiagnostik steht zur
Entscheidung an.

Die Argumentation Knoepfflers
Doch anhand welcher Kriterien entschei-
den? Woher die Ethik nehmen, die allent-
halben gefordert wird? Was ist verant-
wortbar bei der Forschung an menschli-
chen Embryonen? Mit solchen Überle-
gungen beschäftigt sich die von Nikolaus
Knoepffler als Habilitation vorgelegte Ar-
beit Forschung an menschlichen Embryonen.
Was ist verantwortbar? Seine Leitfrage:
Darf man durch die Embryonenfor-
schung das Ziel zu erreichen suchen, für
die Transplantationsmedizin menschli-
che Ersatzorgane zu züchten? Knoepffler
verzichtet klugerweise darauf, vorschnell
Antworten zu geben. Ausführlich wid-
met er sich – nach einem Grundlagenka-
pitel – zunächst dem naturwissenschaftli-
chen Befund. Die Hauptthese, die auch im
Schlusskapitel für seine Wertung ent-
scheidend wird, ist dabei: Die Behaup-
tung, die Befruchtung von Ei- und Sa-
menzelle stelle eine „entscheidende
Schnittstelle“ dar, sei nicht haltbar. Statt-
dessen geht Knoepffler von einem vor
wie nach der Befruchtung gleichmäßig
fortschreitenden, systematischen und
strukturierten Prozess aus. Bei der Entste-
hung menschlichen Lebens gibt es so ge-
sehen mehrere wichtige Zeitpunkte.

Das dritte Kapitel referiert die debat-
tenrelevanten Positionen zum ontologi-
schen Status des Embryos. Präformisti-
sche Theorien stellt Knoepffler neben epi-
genetische: Hier beschreibt er die Auffas-
sung, dass von Verschmelzung der Ei-
und Samenzelle an das Sein der Person
grundsätzlich gegeben ist. Dort die Theo-
rie, die dem Embryo lediglich eine Poten-
zialität zuspricht, Person zu werden. 

Im vierten Kapitel bereitet Knoepffler
seine Antwort auf die Ausgangsfrage ar-
gumentationstechnisch vor. Bei den
Überlegungen, welchen moralischen Sta-
tus der Embryo besitzt, stellt er der perso-
nalen Option („Der Embryo ist ein Lebe-
wesen mit einem personalen Wert ab der
Verschmelzung der Vorkerne“) zunächst
eine antipersonale entgegen („Während
der gesamten Embryonalperiode ist der
Embryo nicht als Person zu verstehen“).
Vor diesem Hintergrund entwirft er „die
mittlere“ Option, die den Embryo als ein
Lebewesen mit einem personalen Wert ab
einem bestimmten Zeitpunkt begreift.
Knoepffler resümiert: „Jede der Optionen
kann wichtige Gründe für sich beanspru-
chen. Die personale Option entscheidet
sich für einen völligen Schutz des Em-
bryos, um auf diese Weise absolut sicher
zu gehen, dass keine Personen getötet
werden. Die antipersonale Option ver-
sucht, ein zu frühes Verbot einer aktuel-
len Personen dienenden Forschung zu
vermeiden und so wichtige Chancen zu
nutzen, die das Wohlergehen dieser Per-
sonen verbessern könnten. Die mittlere
Position verringert den völligen Schutz
des Embryos, um zumindest in einem
Zeitraum von zwei Wochen eine For-
schung zu ermöglichen, die Personen zu-
gute kommt, über deren moralischen Sta-
tus es keine Diskussionen gibt.“

Dringliche Entscheidung
Mit diesem Argumentationsmuster un-
terzieht Knoepffler im fünften Kapitel
verschiedene Entscheidungsfälle einer
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eingehenden Prüfung. So wird, wer eine
personale Option vertritt, zu einer ableh-
nenden Haltung gegenüber der verbrau-
chenden Embryonenforschung gelangen.
Gibt es aber unter den Optionen eine
„ethisch bessere“? Knoepffler verzichtet
letztlich auf eine Antwort. Stattdessen
plädiert er dafür, unterschiedliche Über-
zeugungen zu respektieren und die Über-
legung in den Vordergrund zu stellen,
wie der Gesetzgeber angesichts der For-
schungslage entscheiden soll. Dazu führt
er den Begriff der Epikie ein. „Die Ana-
lyse der offenbar nicht mehr weiter ver-
söhnbaren Positionen“, so Knoepffler,
„konnte eine Entscheidung nicht erzwin-
gen. Eine philosophische und juristische
Entscheidung ist jedoch angesichts der
bereits vorhandenen Fakten dringlich:
Verbrauchende Embryonenforschung ist
möglich und wird bereits betrieben.“
Knoepffler optiert sodann für die mittlere
Option: Sie erlaubt es für ihn, zu einem
gesellschaftlichen Kompromiss zu gelan-
gen, da sie einerseits Embryonenfor-
schung bis zu einem bestimmten Termin
ermöglicht, zugleich aber den „Schutz
des Embryos im Sinne des Prinzips per-
sonaler Würde nach seiner Individuie-
rung gewährleistet“.

Blickt man auf das Gesamtwerk, so ist
es das Verdienst Knoepfflers, sine ira et
studio die unterschiedlichen Theorien
und Standpunkte der Klondebatte nach-
zuzeichnen und ihre Konsequenzen für
die Beurteilung vor allem der verbrau-
chenden Embryonenforschung aufzuzei-
gen. Gleichwohl bleiben Fragen offen.
Denn Knoepffler gelingt es zu wenig, ein-
sichtig werden zu lassen, weshalb er am
Ende der mittleren Option den Vorzug
gibt.

Die – hier leicht überzeichnete – These:
Die Positionen insbesondere über den
moralischen Status des Embryos sind
nicht versöhnbar, entscheiden wir uns
also für jene, die die pragmatischste Lö-
sung verspricht, vermag nicht vollends

zu überzeugen. Knoepffler berücksichtigt
dabei vor allem zu wenig, dass sich Ver-
fassung und Gesetzgeber in Deutschland
bereits eindeutiger festgelegt haben, als
beschrieben. Dies zeigt ein Blick auf
Rechtslage und Rechtsprechung bei der
Abtreibung. Der Mensch im Entstehungs-
prozess genießt nach deutschem Recht im
Mutterleib von Anfang an den vollen
Schutz des Grundgesetzes. So hat das
Bundesverfassungsgericht stets deutlich
gemacht, dass Abtreibungen in Deutsch-
land zwar in den ersten zwölf Wochen
straffrei bleiben, dennoch aber rechtswid-
rig sind. Diesen Tatbestand auf die ver-
brauchende Embryonenforschung wei-
terzudenken, findet nicht nur bei
Knoepffler, sondern in der gesamten De-
batte um das therapeutische Klonen der-
zeit nicht statt.

Rückwirkung auf das Menschenbild
Ein weiteres Defizit kommt hinzu:
Knoepfflers Untersuchung widmet sich
nicht der bereits oben aufgeworfenen
Frage, wie sich verbrauchende Embryo-
nenforschung auf das generelle Bild vom
Menschen auswirkt. Dies ist aber bei der
Erörterung der Verantwortbarkeit von
Embryonenforschung unerlässlich.

Dieser Aspekt kommt dagegen in dem
ebenfalls von Knoepffler zusammen mit
Anja Haniel herausgegebenen Werk Men-
schenwürde und medizinethische Konflikt-
fälle zur Sprache. Es handelt sich hierbei
um eine Sammlung von Fachaufsätzen zu
unterschiedlichsten Fragestellungen der
medizinischen Ethik. Untersucht werden
soll dabei vor allem, in welcher Weise das
Prinzip der Menschenwürde für eine ethi-
sche und rechtliche Bewertung dieser
Konfliktfälle dienlich sein kann. Im Ver-
gleich zum Werk Forschung an menschli-
chen Embryonen ist der Sammelband mul-
tithematisch angelegt. Die Themenbreite
reicht von Fragen des therapeutischen
Klonens, der Präimplantationsdiagnostik
über die Problematik von Organ- und Xe-
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notransplantationen bis hin zur Diskus-
sion um Euthanasie und Anmerkungen
zum Eid des Hippokrates. Zweifellos
hängen die einzelnen Themen inhaltlich
zusammen, doch stehen die Einzelauf-
sätze ohne innere Bezüge nebeneinander.
Dies erschwert es dem Leser, einen Zu-
gang zu der ohnehin sehr anspruchsvol-
len Thematik zu finden.

Der Komplexität der Materie angemes-
sen, bewegt sich der Diskurs auf einem
sehr hohen Sprach- und Abstraktions-
niveau. Hierdurch stellt sich aber auch
die Frage nach dem Adressaten des Sam-
melbandes. Die beiden Aufsätze, die sich
explizit mit der Frage der Menschen-
würde befassen, finden sich erst am Ende
des Buches. Diese Anordnung ist wenig
geglückt, zumal sich die Verfasser in viel
zu vielen Einzelheiten verlieren und zu
wenig Wert auf Grundlagenwissen legen.
Vor allem aber verzichten sie darauf, sich
der interessantesten Frage der Diskussion
zuzuwenden: Was ist überhaupt unter
Menschenwürde zu verstehen? Gerade
die Auseinandersetzungen um die Äuße-
rungen von Staatsminister Julian Nida-
Rümelin haben ja demonstriert, dass der
Begriff Menschenwürde zwar in aller
Munde ist, aber seltsam inhaltslos bleibt.
Wenn überhaupt, ist er zu einer Chiffre
für einen allgemeinen Ethikbegriff dege-
neriert. Es wäre sehr verdienstvoll, den
Begriff der Menschenwürde in der mo-
mentanen Debatte wieder zu füllen. Auch
leidet der Band darunter, dass ihn die Ak-
tualität bereits überholt hat. So konnte die
aktuelle Diskussion um das therapeuti-
sche Klonen angesichts des Erschei-
nungsjahres 2000 naturgemäß nicht be-
rücksichtigt werden.

Es ist ein Kennzeichen der gegenwär-
tigen Debatte, dass sie sich kaum mit Al-
ternativen zum therapeutischen Klonen
mit embryonalen Stammzellen beschäf-

tigt. Doch: „Es gibt Alternativen zur
Gentechnik. Und es gibt Alternativen in
der Gentechnik“, hat Monika Knoche
jüngst in Erinnerung gerufen. Warum
wird darüber so wenig nachgedacht?
Tatsächlich bestehen ja – etwa über den
Weg des Nabelschnurblutes oder adul-
ter Stammzellen – ethisch unbedenkliche
Wege, die ähnlich Erfolg versprechend
sind.

Tierethische Debatte
Bei den Alternativen wird gelegentlich
auch die Xenotransplantation ins Spiel
gebracht. Es ist der akute Mangel an
menschlichen Spenderorganen, der die
Forschung erst auf den Weg des thera-
peutischen Klonens verwies. Solche Kluft
zwischen Angebot und Bedarf hat auch
das Interesse an tierischen Organen ge-
weckt. Doch noch werfen Xenotransplan-
tationen vor allem medizinische Pro-
bleme auf – das menschliche Immun-
system attackiert die Tierorgane heftig. So
ist es heute unmöglich zu sagen, ob und
wann Xenotransplantationen zur klini-
schen Anwendung kommen können. In
dieser Situation stellt Edgar Dahl die
Frage, inwieweit Xenotransplantationen
tierethisch zu rechtfertigen sind. Wenige
Stimmen gibt es, die – analog zur Em-
bryonenforschung – kritisieren, das Tier
werde hierbei zu einem bloßen Ersatzteil-
lagerlieferanten für den Menschen. Dahl
beleuchtet zur Antwortfindung die Stel-
lung des Tieres im Christentum wie im
Buddhismus, in der Philosophie Descar-
tes, Kants, Schopenhauers, Schweitzers,
Singers und Tom Regans. Die Mehrzahl
der Positionen geht dabei von einer tier-
ethischen Vereinbarkeit aus. Doch auch
hier wird sichtbar, was für die gesamte
bioethische Debatte gilt: „Moral predigen
ist leicht, Moral begründen schwer“ (Ar-
thur Schopenhauer).
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